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Inhaltsverzeichnis auf der letzten Seite 
  
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Abdelmajid Bouyraaman, Brandenbur-
ger Str. 22, 46145 Oberhausen, unter dem Ak-
tenzeichen 32-32.4.005128252/4 am 08.12.2010 
erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zuge-
stellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zu-
stellung an einen Vertreter oder Zustellungsbe-
vollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 08.12.2010 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Hein-
rich-Melzer-Str. 1, Zimmer 309, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 08.12.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 F r a n k e n h a u s e r  

 
 

 
 
 

Neuwahl einer Schiedsperson 
 
Für den Schiedsamtsbezirk 2 (Altstadt II-
West) wird die Neuwahl einer Schiedsperson er-
forderlich. 
 
Bürgerinnen oder Bürger, die in diesem Schieds-
amtsbezirk wohnen, das 30., aber noch nicht das 
70. Lebensjahr vollendet haben und interessiert 
sind, das Amt der Schiedsperson auszuüben, 
werden gebeten, sich bis zum 31.01.2011 
schriftlich bei der Oberbürgermeisterin, Amt für 
Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation, Lei-
neweberstr. 18-20, 45468 Mülheim an der Ruhr, 
zu bewerben. 
 
Die Bewerbung sollte enthalten: 

- Name, Vorname, ggf. Geburtsname 
- Anschrift 
- Geburtsdatum / -ort 
- Beruf 

 
Ferner ist von der Bewerberin oder dem Bewer-
ber kurz darzulegen, welche Erfahrungen für die 
Ausübung des Schiedsamtes eingebracht werden. 
Zu den Aufgaben einer Schiedsperson gehört die 
gütliche Beilegung von Strafverfahren und bür-
gerlich-rechtlichen Streitigkeiten in den gesetz-
lich bestimmten Fällen. 
Die Schiedsperson ist ehrenamtlich tätig. Sie er-
hält keine Vergütung, sondern lediglich den Er-
satz von Auslagen. 
 
Für weitere Auskünfte steht das Amt für Ratsan-
gelegenheiten und Bürgerinformation unter den 
Rufnummern 455-1616 und -1691 zur Verfü-
gung. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 30.11.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A.   
 
 K l e v e r 
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Satzung vom 01.12.2010 
über die Aufhebung der SATZUNG ÜBER DIE ERHEBUNG VON GEBÜHREN FÜR DIE ERTEILUNG 
VON VERMESSUNGSUNTERLAGEN vom 18.11.2002 (Amtsblatt Nr. 34/2002 vom 29.11.2002) 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950) und des § 3 des Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GebG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524) zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S. 296) hat der Rat der Stadt Mülheim an 
der Ruhr in seiner Sitzung am 07.10.2010 folgende Aufhebungssatzung beschlossen: 
 
Der Rat der Stadt beschließt die Aufhebung der SATZUNG ÜBER DIE ERHEBUNG VON GEBÜH-
REN FÜR DIE ERTEILUNG VON VERMESSUNGSUNTERLAGEN vom 18.11.2002 (Amtsblatt Nr. 
34/2002 vom 29.11.2002) mit dem Ablauf des 31.12.2010. 
 
Gemäß des § 7 Absatz 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen tritt die Satzung mit 
dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die  Satzung vom 01.12.2010 über die Aufhebung der SATZUNG ÜBER DIE ERHEBUNG VON GEBÜHREN 
FÜR DIE ERTEILUNG VON VERMESSUNGSUNTERLAGEN DER STADT MÜLHEIM AN DER RUHR VOM 
18.11.2002 (Amtsblatt Nr. 34/2002 vom 29.11.2002) wird hiermit gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 1 der Bekannt-
mVO öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass die Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO) gegen diese(n) Satzung / ortsrechtliche Bestimmung / Flächennutzungsplan / -änderung nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer/seiner Verkündung  nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn  
 
 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 b) diese(r) Satzung / ortsrechtliche Bestimmung / Flächennutzungsplan / -änderung ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 c) die Oberbürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
  oder 
 d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
    Mülheim an der Ruhr, den 01.12.2010  
    
    Die Oberbürgermeisterin 
 
    D a g m a r  M ü h l e n f e l d 
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Zehnte Änderungssatzung vom 01.12.2010 

zur Hundesteuersatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 22.12.1998 

in Form ihrer Neunten Änderungssatzung vom 18.06.2009 

Gemäß der §§ 7, 41 und 77 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

17.12.2009 (GV. NRW. S. 950) und der §§ 1 bis 3 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein 

– Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 

(GV. NRW. S. 394), hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr in seiner Sitzung am 07.10.2010 die fol-

gende Satzung beschlossen: 

Artikel 1: 

Änderung des § 2 

(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter oder mehreren Personen  

gemeinsam 

 

a) nur ein Hund gehalten wird 160,00 €, 

b) zwei Hunde gehalten werden 220,00 € je Hund 

c) drei oder mehr Hunde gehalten werden 250,00 € je Hund 

 

Für die Haltung von gem. § 3 des Hundegesetzes für das Land Nordrhein – Westfalen (LhundG NRW vom 

18.12.2002) als gefährlich geltenden Hunden beträgt die Steuer jährlich 850,00 € je gehaltenem Hund. 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

 

Artikel 2: 

Änderung des § 5 

In § 5 Abs. 3 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:  

„Die Ermäßigung reduziert sich ab 01.01.2011 auf 30%, ab 01.01.2012 auf 10 % und ab 01.01.2013 auf 

null Prozent.“ 

 

Artikel 3: 

 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2011 in Kraft. Gleichzeitig verlieren die durch diese Satzung geänderten Bestim-

mungen ihre Wirkung 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Zehnte Änderungssatzung vom 01.12.2010 zur Hundesteuersatzung der Stadt Mülheim 
an der Ruhr vom 22.12.1998 in Form ihrer Neunten Änderungssatzung vom 18.06.2009 wird hiermit ge-
mäß § 2 Abs. 4 Nr. 1 der BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass die Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn  
 
 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
  
 b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
  
 c) die Oberbürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
  oder 
  
 d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
  Mülheim an der Ruhr, den 01.12.2010 
 
  Die Oberbürgermeisterin 
 
  D a g m a r  M ü h l e n f e l d 
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Erste Änderungssatzung vom 01.12.2010 

zur Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Mülheim an der Ruhr  

(Vergnügungssteuersatzung) für Vergnügen besonderer Art vom 23.02.2006 

 

Gemäß der §§ 7, 41 und 77 der Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein – Westfalen in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

17.12.2009 (GV. NRW. S. 950) und der §§ 1 bis 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 

21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV. NRW. S. 394), hat 

der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr in seiner Sitzung am 07.10.2010 die folgende Satzung beschlos-

sen: 

 

Artikel 1: 

Änderung des § 8 

(1)... 

 

(2) Die Pauschalsteuer beträgt je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungs-

fläche 2,00 Euro. 

 

(3)... 

 

(4)... 

 

Artikel 2: 

Änderung des § 14 

Wenn der Steuerschuldner (§ 3) die Fristen für die Anmeldung, die Vorlage der Eintrittskarten oder die 

Abrechnung der Veranstaltung nicht wahrt, kann gem. § 12 KAG i. V. m. § 152 AO ein Verspätungszu-

schlag von höchstens 10 v. H. erhoben werden. 

 

Artikel 3: 

 

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2011 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Erste Änderungssatzung vom 01.12.2010 zur Satzung über die Erhebung von Vergnü-
gungssteuer in der Stadt Mülheim an der Ruhr (Vergnügungssteuersatzung) für Vergnügen besonderer Art 
vom 23.02.2006 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 1 der BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass die Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn  
 
 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
  
 b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
  
 c) die Oberbürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
  oder 
  
 d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
  Mülheim an der Ruhr, den 01.12.2010 
 
  Die Oberbürgermeisterin 
 
  D a g m a r  M ü h l e n f e l d 
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Widmungsverfügung 

Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV NRW S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355); zuletzt geän-
dert durch das Erste Gesetz zum Bürokratieabbau (Bürokratieabbaugesetz I) vom 13.03.2007 (GV. NRW. 
S. 133), werden die Straßen „Charlyweg“ und „Am Timpen“ in der im zugehörigen Widmungsplan 
schraffiert gekennzeichneten Erstreckung mit sofortiger Wirkung dem allgemeinen öffentlichen Fahrzeug- 
und Fußgängerverkehr (Anliegerverkehr) gewidmet.  
Die im Widmungsplan gekreuzt gekennzeichnete Wegefläche wird dem öffentlichen Fußgänger- und Rad-
fahrverkehr gewidmet. 
 
Straßengruppe:    Gemeindestraßen 
Straßenuntergruppe:    Anliegerstraßen 
Straßenuntergruppe Fuß-und Radweg: sonstige Gemeindestraße 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist gegen die Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr zu richten. Die Klage ist beim 
Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Sollte die Klagefrist durch das Verschulden einer 
bevollmächtigten Person versäumt werden, so würde deren Verschulden der/dem Klageerhebenden zuge-
rechnet. 
Falls die Klage schriftlich erhoben wird, empfiehlt es sich, ihr zwei Abschriften beizufügen. 
 
Bestimmung des Zeitpunktes der Bekanntgabe der Widmungsverfügung 
Gemäß § 41 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12.11.1999 (GV. NRW. S. 602); zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 861), gilt die Widmungsverfügung an dem auf die Bekanntmachung 
folgenden Tag als bekannt gegeben. 
 

Hinweis 

Die Begründung der Widmungsverfügung kann im Technischen Rathaus, Amt für Verkehrswesen und Tief-
bau, Hans-Böckler-Platz 5, Zimmer 10.21, eingesehen werden. 
Der Widmungsplan ist Bestandteil der Widmungsverfügung. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 25.11.2010 
  
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
  
 K e r l i s c h 
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J ä g e r p r ü f u n g 
 
Die Untere Jagdbehörde der Stadt Mülheim an der Ruhr führt zur Erlangung des ersten  
Jagdscheines in der Zeit vom 02.05.2011 bis zum 06.05.2011 eine Jägerprüfung durch. 
Sie umfasst folgende Sachgebiete: 
 
1. Kenntnis der Tierarten, Wildbiologie, Wildhege, Naturschutz 
2. Jagdbetrieb, waidgerechte Jagdausübung, Sicherheitsbestimmungen, Jagdhundwesen, Behandlung des 

erlegten Wildes, Wildkrankheiten, Grundzüge des Land- u. Waldbaues, Wildschadenverhütung; 
 3. Waffentechnik, Führung von Jagd- u. Faustfeuerwaffen (insbesondere sichere Handhabung, Gebrauch 

und Pflege der Jagd- u. Faustfeuerwaffen); 
4. Jagdrecht, Grundsätze und wichtige Einzelbestimmungen des Waffenrechts, des Tierschutzrechtes, des 

Naturschutz- u. Landschaftspflegerechts. 
 
Die Prüfung, bestehend aus einem schriftlichen Teil, dem jagdlichen Schießen und einem mündlichen Teil, 
wird an folgenden Tagen durchgeführt: 
 
a) schriftliche Prüfung: Montag, 02.05.2011, 15.00 Uhr - 17.00 Uhr in den Räumen der Volkshoch-

schule Mülheim an der Ruhr, Burgstr. 1 
 
b) jagdliches Schießen: Mittwoch, d. 04.05.2011, zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr - auf dem 

Schießstand der Kreisgruppe Duisburg, Düsseldorfer Straße/Sternbuschweg 
in Duisburg 

 
c) mündliche Prüfung: Donnerstag, d. 05.05.2011 und Freitag, d. 06.05.2011 jeweils in der Zeit von 

08.00 bis 18.00 Uhr in den Räumen  
 der Waldschule, Großenbaumer Straße 232, Mülheim an der Ruhr  
 
d) Nachprüfungstermin:  Donnerstag, d. 21.09.2011 
 
 
 
Anträge auf Zulassung zur Prüfung sind spätestens zwei Monate vor dem Termin für den schriftlichen Teil 
der Prüfung der Unteren Jagdbehörde in Mülheim an der Ruhr, Ruhrstr. 1, einzureichen. 
Dem Antrag (Antragsformular bei der Unteren Jagdbehörde erhältlich) sind beizufügen: 
1. Nachweis der Landesvereinigung der Jäger od. einer ihrer satzungsgemäßen Untergliederungen über 
die sichere Handhabung und das Schießen mit einer Kurzwaffe mit einem Mindestkaliber von 9 Millime-
tern. 
 
2. Nachweis über die Teilnahme an einer vom zuständigen Veterinäramt anerkannten Schulung zur Kun-
digen Person nach Anhang III Abschnitt IV Kapitel I Nr. 4 der Verordnung (EG) Nummer 853/2004. 
 
3. Nachweis über die Einzahlung der Prüfungsgebühr in Höhe von insgesamt 205,00 € 
 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 09.12.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A.    

 F i s c h e r 
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Öffentliche Ausschreibung des ImmobilienService  
der Stadt Mülheim an der Ruhr 

 
Die Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr, ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr, schreibt 
hiermit folgende Leistung öffentlich aus: 

 
Ausführung von kleineren Transportarbeiten im Verwaltungs-, Schul-, Kinder- und 
Jugendbereich der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr innerhalb des Zeitraumes 
01.03.2011 – 31.12.2012 (Auftragsvolumen insgesamt ca. 140.000 Euro) 

 
Das Auftragsvolumen kann sich in Abhängigkeit vom jeweiligen konkreten Bedarf erhöhen oder verrin-
gern.  
 
Die Ausschreibung wird mit dem Ziel der Erteilung eines Gesamtauftrages durchgeführt. Die Anzahl der 
Einzelaufträge kann im Vorfeld nicht näher bestimmt werden. Die Dienstleistungen sind auf Abruf vorzu-
nehmen. 
 
Die Angebotsunterlagen können im Verwaltungsgebäude, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Platz 5, 
45468 Mülheim an der Ruhr (Zimmer 07.17 oder 07.19, Telefon: 0208/455-2357 oder 2331) abgeholt 
oder angefordert werden. (Postanschrift: ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr, Team Opera-
tives Portfoliomanagement, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr).  
 
Fristende zur Abgabe des Angebotes ist der 28.01.2011, 15:00 Uhr. 
 
  
 Mülheim an der Ruhr, den 30.11.2010 
 
 B u c h w a l d  
 Betriebsleiter 
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